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Beschlüsse: 
 
30.01.2012 Stadtvertretung 

026/StV/2012 26. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung genehmigt die Eilentscheidung der Oberbürgermeisterin vom 20. 
Dezember 2011 über doppikumstellungsbedingte Mehrausgaben 2011 und die vorläufige 
Festlegung von Bewirtschaftungsregeln für die Haushaltsführung 2012.  
 
Die Eilentscheidung umfasst die in der Anlage 1 aufgeführten überplanmäßigen Ausgaben 
im Haushaltsjahr 2011 von bis zu 14.608.127,36 Euro sowie die in der Anlage 2 
dargestellten vorläufigen Bewirtschaftungsregeln für die Haushaltsführung 2012. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig bei zwei Stimmenthaltungen beschlossen 
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